
 

 

 

110 

der Entscheidung des EuG anzusehen748. Mit der Wortwahl „Zahlung einer staatlichen Bei-
hilfe“ demonstrierte der EuGH nämlich, daß er Maßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 EG als staat-
liche Beihilfe im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EG verstanden wissen wollte. 

IV. Urteil des EuG in der Rechtssache SIC/Kommission 

1. Sachverhalt  

Die Radiotelevisão Portuguesa (RTP) war nach portugiesischem Recht verpflichtet, Pro-
gramme auszustrahlen, die das gesamte portugiesische Festland und die autonomen Regionen 
erreichen, audiovisuelle Archive zu unterhalten, den portugiesischsprachigen Sender RTP 
Internacional zu betreiben, sowie die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern auf-
rechtzuerhalten, in denen Portugiesisch Amtssprache ist. Während die privaten Anbieter sich 
einzig und allein über ihre Werbeeinnahmen finanzieren, verfügte die RTP daneben via direk-
ten Mittelzuweisungen, Steuer- und Gebührenbefreiungen, Tilgungsstaffelungen sowie Kapi-
talerhöhungen auch über staatliche Mittel, die ihr jedes Jahr aufgrund ihrer gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen gewährt wurden und sich von 1992 bis 1995 auf bis zu 18 % ihrer 
jährlichen Gesamteinnahmen beliefen. Der private Fernsehsender Sociedade Independente de 
Communicação (SIC) legte bei der Kommission Beschwerde ein und forderte diese auf, das 
förmliche Prüfungsverfahren nach Art. 88 Abs. 2 EG einzuleiten749. Als die Kommission der 
SIC am 21. April 1997 mitgeteilt hatte, daß sie nicht beabsichtige, die Prüfung der Beschwer-
de fortzusetzen, erhob die SIC vor dem EuG am 3. März 1997 eine Nichtigkeitsklage gemäß 
Art. 230 Abs. 4 EG, 225 EG750. 

2. Rechtliche Würdigung des EuG 

Die erste erweiterte Kammer des EuG hielt für ausschlaggebend, daß die Kommission 
selbst zugegeben hatte, daß die als Ausgleichsentschädigungen gewährten Mittelzuweisungen 
dazu führten, daß der RTP ein „wirtschaftlicher Vorteil“ gewährt wird751. Aus der „Objektivi-
tät des Beihilfenbegriffs“752 ergebe sich, daß der Umstand, daß staatliche Stellen einem Un-
ternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gewähren, um die Kosten aufgrund der von diesem 
Unternehmen übernommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen auszugleichen, keine 
Auswirkung auf die Qualifizierung dieser Maßnahme als Beihilfe im Sinne von Art. 87 Abs. 1 
EG hat753. Dies könne allein bei der Prüfung der Vereinbarkeit der betreffenden Beihilfe mit 
dem Gemeinsamen Markt gemäß Art. 86 Abs. 2 EG berücksichtigt werden754.  

                                                           
748 Vgl. GA Jacobs, Schlußanträge, Rs. C-126/01 (GEMO), Slg. 2003, I-14527, Rdnr. 100. 
749 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 3. 
750 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnrn. 1, 3, 5 f., 20, 31, 32. 
751 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 79. 
752 EuG, Rs T-67/94 (Ladbroke Racing/Kommission), Slg. 1998, II-1, Rdnr. 52. 
753 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 84. 
754 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 84. 
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3. Analyse und Bewertung 

Mit der Entscheidung in der Rechtssache SIC/Kommission schritt das EuG auf dem Weg 
fort, den es im FFSA/Kommission-Urteil eingeschlagen hatte. Das EuG stellte klar, daß Art. 
86 Abs. 2 EG „nur den Rechtsfolgen begegnet“755, den Tatbestand aber unberührt läßt. Meri-
ten erwarb sich das EuG dadurch, daß es das Problem der mitgliedstaatlichen Kompensations-
zahlungen innerhalb des Art. 87 Abs. 1 EG beim Tatbestandsmerkmal des wirtschaftlichen 
Vorteils lokalisierte.  

Demgegenüber vertrat die Kommission erneut die Auffassung, daß die Mittelzuweisungen 
schon tatbestandlich keine Beihilfen im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EG darstellten756. Die 
Kommission argumentierte, daß der wirtschaftliche Vorteil nicht den Betrag übersteige, der 
für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unbedingt erforderlich sei757. 
An der Transparenz des Finanzierungssystems, welches die Äquivalenz der staatlichen Mittel 
mit den tatsächlichen Kosten der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gewährleiste, sei 
nicht zu zweifeln758. Nach der SIC-Entscheidung wechselte sie jedoch die Taktik. Statt das 
Kontrollmonopol gemäß Art. 88 Abs. 2 und 3 EG für staatliche Zuwendungen im Dunstkreis 
der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gänzlich aus der Hand zu geben, behält sie 
sich seitdem lieber die Option vor, die beihilferechtliche Prüfung derartiger staatlicher Maß-
nahmen selbst vorzunehmen. Jedenfalls griff die Kommission in ihrer Mitteilung betreffend 
Leistungen der Daseinsvorsorge die Position des EuG zu Art. 86 Abs. 2 EG auf. Gleichzeitig 
brachte sie in Anlehnung an die Privatisierungsfälle das Ausschreibungsverfahren ins Spiel: 
So sei Verhältnismäßigkeit im Sinne von Artikel 86 Abs. 2 S. 2 EG gegeben, wenn die mit-
gliedstaatliche Kompensationsmaßnahme konkret nicht über die mit der anvertrauten Ge-
meinwohlverpflichtung verbundenen Nettomehrkosten hinausgeht759. Dies wiederum sei der 
Fall, wenn der Ausgleich im Anschluß an ein offenes, transparentes und nicht diskriminieren-
des Verfahren festgesetzt werde760.  

V. Urteil des EuGH in der Rechtssache CELF 

1. Sachverhalt 

Die zur Verbreitung der französischen Sprache vom französischen Kultusministeriums ge-
gründete Coopérative d'exportation du livre français (CELF) kommt Bestellungen von Buch-
handlungen aus der ganzen Welt nach, deren Annahme sonst nicht rentabel wäre, damit der 
Preis der Werke den Endverbraucher nicht vom Kauf abschreckt. Für diese Tätigkeit erhielt 
sie jährliche Zuwendungen, welche im Jahr 1991 2,4 Mio. FRF und 1992 2,7 Mio. FRF be-
trugen. Im Jahr 1991 wollte die Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), ein auf 
den Export französischer Bücher spezialisiertes Unternehmen, ebenfalls in den Genuß dieser 
Zuwendungen kommen. Dies wurde ihr vom Kultusministerium im Hinblick auf fehlende 
                                                           

755 Lübbig/Martín-Ehlers, Beihilfenrecht der EU, 175, Rdnr. 458. 
756 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 75. 
757 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnrn. 22; 75. 
758 EuG, Rs. T-46/97 (SIC/Kommission), Slg. 2000, II-2125, Rdnr. 24. 
759 Kommission, Mitteilung vom 20. September 2000 betreffend Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, 

KOM (2000), 580 endg., ABl. 2001, C 17, S. 4 ff., Rdnr. 26. 
760 Kommission, Mitteilung vom 20. September 2000 betreffend Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, 

KOM (2000), 580 endg., ABl. 2001, C 17, S. 4 ff., Rdnr. 26. 
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